
Gegenwärtige Probleme des Selbstbestimmungsrechts 
Bis vor wenigen Jahren erschien die Welt noch geordnet, was die Aufteilung der Erdoberfläche in souveräne Staaten an
ging. Diese Ordnung mochte nicht in allen Fällen als gerecht erscheinen, doch sie war klar und von der internationalen 
Staatengemeinschaft akzeptiert. Über Jahrzehnte hinweg Selbstverständliches hat sich allerdings scheinbar unversehens 
als brüchig erwiesen und in verschiedenen Teilen der Welt einen gesellschaftlichen und staatlichen Auflösungsprozeß in 
Gang gesetzt, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Im Zuge dieses Geschehens haben die Deutschen ihre Einheit in ei
nem Staat wiedergefunden, andere Staaten sind in ihre einzelnen Bestandteile zerfallen. Auf das Selbstbestimmungs
recht der Völker, das der Soziologe Sir Ralf Dahrendorf schon als antiquiert und barbarisch abgetan hatte und das selbst 
vielen Völkerrechtlern lediglich als Reminiszenz an die Zeit der Entkolonisierung erschienen war, beriefen sich dabei die 
Deutschen, die sich einigen wollten, wie auch die Kirgisen oder Litauer, die aus ihrem bisherigen Staatsverband auszu
treten entschlossen waren. Das Selbstbestimmungsrecht reklamieren auch weitere Gruppen für sich wie die Eritreer, die 
sich in Kürze in geordneter Weise von Äthiopien lösen werden, oder zahlreiche autochthone Bevölkerungsgruppen, deren 
Forderungen von lediglich kultureller Autonomie bis zur Sezession reichen können. Auf selten der Staaten nicht zuletzt 
der Dritten Welt allerdings besteht die Furcht, daß das Selbstbestimmungsrecht als Hebel für ihre Zerstörung genutzt 
werden könnte. Für die Völkerrechtslehre stellt sich die Frage, wie die verschiedenen neuen Bestrebungen einzuordnen 
sind und ob es für sie einen rechtlichen Rahmen gibt. Diesen Fragen hat sich ein von der Forschungsstelle der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission verunstaltetes, 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes internationales Symposium Ende August 1992 in der Universität 
Bonn zugewandt. Die wissenschaftliche Zielsetzung dieses Kolloquiums ^Gegenwärtige Probleme des Selbstbesüm-
mungsrechts< war es, jene Aspekte dieses Rechts zu beleuchten, die in den ersten drei Jahrzehnten nach seiner Anerken
nung in der Resolution 1514(XV) nur eine geringe Rolle gespielt hatten. Die elf Referate des Symposiums, das von dem 
Bonner Juristen Christian Tomuschat, dem gegenwärtigen Vorsitzenden der Völkerrechtskommission der Vereinten Na
tionen, angeregt und geleitet wurde, werden in englischer Sprache unter dem Titel -The Modern Law of Self-determi
nation in Kürze von dem völkerrechtlich orientierten niederländischen Verlagshaus Nijhoff als Buch vorgelegt werden. 
Drei der Referate werden nachstehend in teils erheblich überarbeiteter Version in deutscher Übersetzung vorgelegt. 

Die Staatensouveränität wird durchlässig 
Zur Frage eines föderalen Selbstbestimmungsrechts 

O T T O K I M M I N I C H 

Gibt es ein »föderales Selbstbestimmungsrecht"? Falls ja: Wel
chen Inhal t hat es? Steht es i n der M i t t e zwischen dem Sezes
sionsrecht und dem »inneren Selbstbestimmungsrecht', oder 
ist es Tei l des letzteren? Oder soll es vie l le icht nur die Verwei
gerung der Selbstbestimmung verhüllen? 
U m diese Fragen zu beantworten, müßte m a n eigentlich zu
nächst den Begriff der Selbstbestimmung definieren u n d seine 
verschiedenen Formen u n d Durchsetzungsmöglichkeiten u n 
tersuchen. Letzt l ich würde dies auf die Beschreibung der Völ
kerrechtsgeschichte i m 20.Jahrhundert hinauslaufen,- denn die 
Entfaltung des Denkens über die Selbstbestimmung ist aufs 
engste m i t den zentralen Problemen des Friedens, der M e n 
schenrechte u n d der Organisation der Völkerrechtsgemein
schaft verknüpft, die i n den letzten neun Jahrzehnten aus den 
verschiedensten B l i c k w i n k e l n i m Rahmen eines deut l ich 
sichtbaren Prozesses der Bewußtseinsentfaltung untersucht 
worden sind. D o c h interessieren hier n icht die Einzelheiten. 
Vielmehr kann der gegenwärtige Stand der Rechtsentwicklung 
i n der Feststellung zusammengefaßt werden, daß das Selbstbe
stimmungsrecht tatsächlich eine Völkerrechtsnorm ist - n icht 
nur ein Prinzip oder ein politisches Schlagwort - , daß es sich 
nicht auf die Entkolonisierung beschränkt, u n d daß es n icht 
Staaten, sondern Völkern u n d Volksgruppen zusteht. Die U n 
terscheidung zwischen Völkern u n d Volksgruppen ist i m vor
liegenden Zusammenhang u n w i c h t i g . Wesentlich ist ledigl ich 
die Ausgrenzung von Staaten als Trägern eines Selbstbestim
mungsrechts. (Das »Selbstbestimmungsrecht von Staaten«, 
von dem die älteren Lehrbücher sprachen, m e i n t etwas ganz 
anderes.) 

Stellenwert und Träger des Selbstbestimmungsrechts 

M i t allen anderen Menschenrechten te i l t das Selbstbestim
mungsrecht der Völker die Eigenschaft, daß es seinem Träger 
n icht durch einen Hoheitsakt oder eine Entscheidung der Völ
kerrechtsgemeinschaft zugeteilt w i r d . Es steht dem Rechtsträ
ger kraft originären Rechts zu u n d w i r d von der Rechtsordnung 
ledigl ich anerkannt u n d ausgeformt. Zweck dieser Ausfor
m u n g ist die Durchsetzung i m Gesamtzusammenhang der ge
samten Völkerrechtsordnung. So erklärt es sich, daß viele A u 
toren von einem »Selbstbestimmungsprozeß« sprechen.1 Dar
aus ergibt sich, daß - jedenfalls nach M e i n u n g dieser Autoren -
das Selbstbestimmungsrecht i m konkreten Fall unterschiedli
che Inhalte i n verschiedenen historischen Situationen haben 
kann. Ferner gibt es Autoren, die v o m Selbstbestimmungsrecht 
n icht als singulärem Recht, sondern als »Bündel von Rechten« 
sprechen. 2 Beide Auffassungen sind durchaus r icht ig . Sie deu
ten an, daß ein föderales Selbstbestimmungsrecht Tei l jenes 
Bündels von Rechten sein könnte, oder daß es ein bestimmtes 
Stadium i n jenem Selbstbestimmungsprozeß markiert . Al ler
dings könnte es auch das Endstadium sein, u n d es könnte 
schließlich etwas völlig anderes sein, nämlich ein Selbstbe
stimmungsersatz oder, m i t anderen Worten, die Verweigerung 
der Selbstbestimmung. 
Angesichts solcher Unsicherheiten ist es notwendig, n u n doch 
einen kurzen Bl ick auf das Def ini t ionsproblem zu werfen, das 
i m Schr i f t tum stets als besonders heikel bezeichnet w i r d . 
Noch 1952 schrieb Clyde Eagleton: »Der Begriff der Selbstbe
s t i m m u n g ist n icht einfach u n d hat sich stets der D e f i n i t i o n 
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entzogen.« 3 Fast zwei Jahrzehnte später k a m ein anderer füh
render Experte zu dem Ergebnis: 
»Jede Untersuchung des Selbstbestimmungsrechts gerät unweigerlich 
in die Schwierigkeit, daß sich der Begriff zwar mit einfachen Worten 
umschreiben läßt, die den Anschein der universalen Anwendbarkeit 
und vielleicht revolutionärer Schlagworte erwecken, daß sich aber bei 
der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts herausstellt, wie 
kompliziert die Angelegenheit ist und wie sehr sie mit Einschränkun
gen und Vorbehalten versehen ist.« 4 

So erklärt sich die i m m e r länger werdende Liste von A d j e k t i 
ven, m i t denen m a n best immte A r t e n des Selbstbestimmungs
rechts zu unterscheiden versucht: inneres u n d äußeres, födera
les, positives u n d negatives, defensives und offensives Selbst
bestimmungsrecht. 
Aber gerade die Vielfalt dieser Bezeichnungen unterstreicht die 
Tatsache, daß es einen harten Kern von M e r k m a l e n gibt, der 
sich i n fast allen Def in i t ionen m i t nur geringen Abweichungen 
findet. Er ist kürzlich m i t folgenden Worten beschrieben wor
den: 
»Das Selbstbestimmungsrecht kann als das Recht eines Volkes defi
niert werden, in freier Entscheidung ohne äußeren Druck seinen poli
tischen und rechtlichen Status als selbständige Einheit, vorzugsweise 
in der Eorm eines unabhängigen Staates, seine Regierungsform, sein 
Wirtschafts- und Sozialsystem und sein kulturelles Leben zu bestim
men.«5 

Diese D e f i n i t i o n orientiert sich an A r t i k e l 1 der beiden Inter
nationalen Menschenrechtspakte u n d an der »Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun
gen u n d Zusammenarbeit zwischen den Staaten i m Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen«, 6 jener Prinzipiendeklaration, 
die am 24.0ktober 1970, dem 25.Jahrestag der Gründung der 
Weltorganisation, verabschiedet wurde. 

I m Rahmen der Völkerrechtsordnung n i m m t das Selbstbestim
mungsrecht insofern eine Sonderstellung ein, als es e inem Trä
ger zusteht, der i m übrigen ke in Völkerrechtssubjekt ist. Auch 
bezüglich seiner ethischen Grandlagen weist das Selbstbe
stimmungsrecht der Völker gewisse Besonderheiten auf. Als 
Menschenrecht n i m m t es t e i l an der ethischen Fundierang al
ler Menschenrechte. Aber T o m Farer hat kürzlich darauf hinge
wiesen, daß Gemeinschaftswerte auf der Grundlage von Her
k u n f t u n d Geschichte sowohl der Al lgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte als auch den Menschenrechtspakten grund
sätzlich fremd sind, m i t Ausnahme des Selbstbestimmungs
rechts der Völker u n d der Religionsfreiheit als Kol lekt ivrecht . 7 

Die Erklärung ist ebenfalls bereits gefunden worden: Das 
Selbstbestimmungsrecht beinhalte die Teilhabe an allen 
menschlichen Werten. Deshalb sei es aufs engste m i t der M e n 
schenwürde u n d m i t allen anderen Menschenrechten ver
knüpft. 8 Daraus ist zu folgern, daß das Selbstbestimmungs
recht niemals durch Zweckmäßigkeitserwägungen, w i r t 
schaftliche oder politische Vorteile für die etablierten Mächte 
oder irgendwelche anderen materiel len Interessen beiseite ge
schoben werden darf. Zwar ist es r icht ig , daß alle Rechte auf 
Grund ihrer Entstehungsgeschichte bis zu einem gewissen 
Grade Machtkonstel lat ionen widerspiegeln. Aber die Entwick
lung des Völkerrechts u n d der internationalen Organisation 
hat einen Punkt erreicht, an dem die Durchsetzung der M e n 
schenrechte durch die organisierte Völkerrechtsgemeinschaft 
als Macht i n diesem Sinne eingesetzt werden kann. N i e m a n d 
kann mehr daran zweifeln, daß die Organisation der Vereinten 
Nationen - so schwach sie noch i m m e r sein mag — durch die 
Schaffung u n d Stärkung von Völkerrechtsregeln wie derjenigen 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker den Gang der Weltge
schichte wesentlich beeinflußt hat. D i e oft mühselige Diskus
sion über die Einzelheiten des Selbstbestimmungsrechts hat 
viel le icht unseren Bl ick dafür getrübt, so daß w i r diese w i c h t i 
ge Tatsache nur al lzuleicht vergessen. Jetzt aber ist es Zei t , 
sich daran zu erinnern,- denn sonst werden w i r niemals i n der 
Lage sein, die Fülle von Problemen u n d Lösungsvorschlägen, 
Verwirklichungsformen, Prioritäten und Beschränkungen, die 
i n der bisherigen Literatur erörtert worden sind, übersichtlich 
zu ordnen u n d einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. 

Versuche der Kategorisierung 

I n der Literatur sind fünf Themen herausgearbeitet worden, 
auf die sich der Selbstbestimmungsanspruch auf fünf verschie
denen Ebenen konzentriert : Menschenrechte auf der i n d i v i d u 
ellen Ebene; Minderheitenrechte auf der Ebene unterhalb des 
Staates,- Unabhängigkeit auf der staatlichen Ebene,- regionale 
Integration auf der regionalen Ebene; und schließlich »ein glo
bales zentrales Leitungssystem«. 9 Offensichtlich kann eine 
»föderale« Lösung auf drei dieser Ebenen, nämlich unterhalb 
des Staates u n d auf staatlicher u n d regionaler Ebene, gefunden 
werden. Manche Autoren unterscheiden zwei Grandkatego
r ien des Selbstbestimmungsansprachs, je nachdem, ob die 
Schaffung einer neuen Einheit gefordert w i r d oder n icht . Für 
den zweiten Fall aber unterscheiden sie dann doch wieder 
mehrere Varianten für die auf der Grandlage des Selbstbestim
mungsrechts zu errichtende neue Ordnung. 1 0 Solche Kategori-
sierangen sind unschädlich, solange sie n icht m i t der Behaup
t u n g verbunden sind, es gebe eine entsprechende Z a h l von A r 
ten des Selbstbestimmungsrechts, die sich gegenseitig aus
schließen. Leider entsteht dieser Eindruck manchmal bei der 
Unterscheidung zwischen dem inneren u n d äußeren Selbstbe
stimmungsrecht. I n den meisten Fällen zeigt allerdings ein 
Bl ick auf die zugrundeliegenden Def ini t ionen, daß sie das 
Selbstbestimmungsrecht n icht begriffl ich aufspalten w o l l e n , 
sondern nur zwischen zwei Situationen unterscheiden, i n de
nen dieses Recht ausgeübt w i r d , oder zwischen zwei erstrebten 
Zielen, oder zwischen zwei A r t e n der Verwirkl ichung. Jedoch 
ist stets Vorsicht geboten. So erklärt z u m Beispiel M e n o n , daß 
das äußere Selbstbestimmungsrecht die Freiheit einer Volks
gruppe oder N a t i o n sei, sich als unabhängiger Staat z u organi
sieren; das innere Selbstbestimmungsrecht sei die Freiheit ei
ner als Staat organisierten Nat ion, die polit ischen I n s t i t u t i o 
nen u n d Verfahrensweisen frei zu wählen und über seine Re
gierungsform ohne äußeren Druck zu entscheiden. 1 1 Nach die
ser D e f i n i t i o n hat das innere Selbstbestimmungsrecht nichts 
m i t dem Selbstbestimmungsrecht der Völker i m Sinne des gel
tenden Völkerrechts zu t u n . Denn sobald eine N a t i o n oder 
Volksgruppe als Ergebnis der Ausübung ihres Selbstbestim
mungsrechts über einen eigenen Staat verfügt, ist der so ent
standene Staat so lange das einzige Völkerrechtssubjekt, bis ei
ne Situation entsteht, i n der das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker wieder auflebt. 1 2 M i t Recht schließt daher Thürer das 
Selbstbestimmungsrecht i m Sinne der »tatsächlichen Souverä
nität« aus dem gesamten Selbstbestimmungsbegriff aus u n d 
betont, daß das Selbstbestimmungsrecht das Recht einer 
Gruppe ist, die n icht über einen Staat verfügt. 1 3 I m Gegensatz 
sowohl zu M e n o n als auch zu Thürer zählt Cassese das Recht 
von Volksgruppen, frei von Unterdrückung durch die Zentra l 
regierang zu sein, z u m inneren Selbstbestimmungsrecht, das 
er i m übrigen als das Recht eines Volkes zur Entscheidungs
freiheit über die Regierungsform i n einem souveränen Staat 
bezeichnet. 1 4 

So w i r d klar, daß ein föderales Selbstbestimmungsrecht als äu
ßeres oder inneres Selbstbestimmungsrecht, als negativ oder 
positiv, bezeichnet werden kann, je nachdem, welche Def i 
n i t i o n m a n wählt. Eine weitere K o m p l i k a t i o n t r i t t durch die 
Unterscheidung zwischen offensivem u n d defensivem Selbst
bestimmungsrecht h i n z u . 1 5 Als offensiv w i r d das Selbstbestim
mungsrecht dann bezeichnet, wenn es auf die Veränderung des 
terr i torialen Status abzielt. 
D i e Frage, was m i t solchen Unterscheidungen gewonnen ist, 
kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann nichts da
durch gewonnen werden, daß ein eigenständiges föderales 
Selbstbestimmungsrecht konstruiert w i r d , oder daß m a n das 
föderale Selbstbestimmungsrecht auf den Begriff des inneren, 
negativen oder defensiven Selbstbestimmungsrechts begrenzt. 
Wenn die äußere Selbstbestimmung auf die Sezession u n d die 
Bi ldung eines neuen unabhängigen Staates beschränkt w i r d , 
könnte m a n allerdings sagen, daß die föderale Lösung zur inne-
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ren, negativen oder defensiven Selbstbestimmung gehört. Aber 
dadurch w i r d k e i n Problem gelöst, und die tiefe K l u f t zwischen 
dem Interesse des bisherigen Staates an der Aufrechterhaltung 
des Status quo u n d dem Interesse einer Minderhe i t an der Ver
änderung w i r d nicht überbrückt. 
Die Aufspaltung des Selbstbestimmungsbegriffs u n d die B i l 
dung von verschiedenen Selbstbestimmungsrechten bringt we
der einen theoretischen noch einen praktischen Vortei l . M a n 
kann von dem äußeren u n d inneren Aspekt des Selbstbestim
mungsrechts sprechen, aber m a n sollte niemals von zwei ver
schiedenen Rechten ausgehen. I m gegenwärtigen Völkerrecht 
ist die Selbstbestimmung von Völkern ein Recht von Völkern 
u n d Volksgruppen, die über keinen eigenen Staat verfügen. 
Dieses Recht r ichtet sich gegen den Inhaber der Gebietshoheit 
über dasjenige Gebiet, i n dem diese Gruppen leben. Unter nor
malen Bedingungen, wie sie von der Charta der Vereinten Na
t ionen und der Prinzipienerklärung von 1970 beschrieben wer
den, ist es ein ruhendes Recht. Aber i n best immten Situatio
nen, die ebenfalls i m geltenden Völkerrecht ihre Umschrei
bung finden, lebt dieses Recht auf u n d muß i m Interesse des 
Friedens u n d der Menschenrechte durchgesetzt werden. Unse
re Aufgabe ist es, diese Situationen i m Wege der Interpretation 
der einschlägigen Rechtsnormen zu definieren. 

Kein konsumierbares Recht 

Grundlegend ist die Frage, ob das Selbstbestimmungsrecht 
konsumiert werden kann. Diejenigen, die für die Erhaltung 
von Unterdrückungssystemen eintreten, stellen regelmäßig 
die Behauptung auf, das Selbstbestimmungsrecht könne nur 
e inmal i n der Geschichte eines Volkes ausgeübt werden. 1 6 Die
se Behauptung ist falsch. Zwar stellt das Völkerrecht seine 
Subjekte n icht unter die permanente Drohung von Sezession 
und Zerstückelung. Aber seitdem individuel le u n d kol lekt ive 
Menschenrechte auf der Ebene des Völkerrechts i n Erschei
nung getreten sind, haben alle souveränen Staaten die Pfl icht, 
diese Rechte zu fördern und zu achten, wie die Charta der Ver
einten Nationen eindeutig best immt. Systematische schwere 
Verletzungen der Menschenrechte eines Volkes oder einer 
Volksgruppe führen zu Situationen, i n denen das Selbstbestim
mungsrecht z u m Leben erwacht. Das m e i n t Roman Krys, 
wenn er sagt: 
»Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein kontinuierlicher Vor
gang. Sobald eine Menschengruppe versucht hat, eine der Formen der 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts anzuwenden, kann sie 
sich auch in Zukunft auf dieses Recht berufen.«17 

Seitdem eine v o m Völkerbundrat ernannte internationale Juri
stenkommission die Situation beschrieben hat, i n der das Prin
zip der Selbstbestimmung — damals war es noch ke in Recht -
anzuwenden ist, hat sich das Völkerrecht gründlich gewandelt. 
I m Jahre 1920 räumte die Kommiss ion nur ein, daß 
»die Gründung, Umformung und Auflösung von Staaten als Ergebnis 
von Revolutionen und Kriegen faktische Situationen schaffen, die 
nicht vollständig zu den inneren Angelegenheiten eines Staates ge
zählt werden können« 
u n d fügte vorsichtig h i n z u : »Unter solchen Umständen kann 
das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker ins Spiel ge
bracht werden.« 1 8 I m geltenden Völkerrecht w i r d die Situation, 
i n der das Selbstbestimmungsrecht (es ist jetzt längst ke in blo
ßes Prinzip mehr) ins Spiel zu bringen ist, i n der Prinzipiener
klärung von 1970 umschrieben. Nach dem Wortlaut der Dekla
ration ist es die Situation, i n der ein Staat sich nicht i n Über
e ins t immung m i t den Grundsätzen der Gleichheit u n d Selbst
best immung der Völker verhält u n d deshalb über keine Regie
rang verfügt, die das gesamte auf dem Gebiet lebende Volk oh
ne Unterscheidung nach Rasse, Glaube oder Hautfarbe reprä
sentiert. 
Da die Charta der Vereinten Nationen - auf welche sich die 
Prinzipienerklärung ausdrücklich bezieht - den Mitg l iedern 
der Weltorganisation nicht best immte Regierangsformen u n d 
Wahlrechtssysteme vorschreibt, können sich die Worte »das 

ganze Volk repräsentiert« nur auf Bevölkerungsgruppen bezie
hen, deren wesentliche Merkmale i m selben Satz der Erklä
rung aufgezählt werden. Es ist unbestreitbar, daß diese Be
schreibung der Situation, i n der das Selbstbestimmungsrecht 
akt iv ier t w i r d , n icht auf die Entkolonisierung beschränkt ist. 
Die KSZE-Schlußakte von 1975 hat dies i n i h r e m Prinzip V I I I 
unterstr ichen. 1 9 Gerade i n Europa tragen die Kri ter ien »Rasse 
u n d Hautfarbe« k a u m dazu bei, die Gruppen zu umreißen, de
nen das Selbstbestimmungsrecht unter bes t immten Vorausset
zungen zusteht. Vielmehr muß hier wie anderswo der Aus
druck •Volksgruppe' (oder -ethnische Gruppe«) verwendet wer
den, damit das von den Vereinten Nationen geschaffene Recht 
s innvol l angewendet werden kann. 
Der logische Kern dieses Rechts ist eigentlich ganz einfach: 
Solange der polyethnische Staat die ko l lekt iven u n d i n d i v i d u 
ellen Rechte der i n i h m wohnenden Volksgruppen u n d ihrer 
Angehörigen respektiert, können diese Gruppen ihren Schutz 
auf der Grandlage des innerstaatlichen Rechts i n Übereinstim
m u n g m i t dem geltenden Völkerrecht f inden. Sobald aber der 
betreffende Staat diese Rechte systematisch verletzt, entsteht 
eine Situation, i n der die unterdrückte ethnische Gruppe sich 
auf das Selbstbestimmungsrecht berufen kann, u m Verfas
sungsänderungen innerhalb des Staates zu erzwingen oder ei
ne internationale Lösung durch Sezession zu erreichen. Die i n 
ternen Veränderungen können Minderheitenschutz, Autono
mie oder eine föderale Struktur beinhalten. D i e >äußere< Lö
sung kann zur Schaffung eines unabhängigen Staates, einer 
Konföderation m i t einem oder mehreren souveränen Staaten 
(einschließlich desjenigen, von dem die Sezession stattgefun
den hat) oder z u m Bei t r i t t zu einem bereits bestehenden Staat 
führen. (Das letztere Ergebnis kann selbstverständlich auch 
durch Gebietsabtretung erreicht werden. I n diesem Fall erfor
dert das Selbstbestimmungsrecht, daß zuvor ein Plebiszit ab
gehalten w i r d , dessen Ergebnis der Abtretungsvertrag sorgfäl
t i g zu berücksichtigen hat.) 

Verwirklichung des Rechts 

A l l e diese Lösungen beruhen auf dem Selbstbestimmungs
recht als Bestandteil des völkerrechtlichen Normensystems. 
Sie sind Verwirkl ichungen des Selbstbestimmungsrechts, ganz 
gleich, ob sie innerhalb der Grenzen eines bestehenden Staates 
durchgeführt werden u n d diese Grenzen unangetastet lassen, 
oder ob sie m i t terr i torialen Veränderungen einhergehen. D i e 
Unterscheidung zwischen einem inneren u n d einem äußeren 
Selbstbestimmungsrecht birgt die Gefahr i n sich, diesen Tatbe
stand zu verschleiern und zu der falschen Schlußfolgerang zu 
führen, daß nur die »äußeren- Lösungen v o m Völkerrecht erfaßt 
werden, u n d daß das Völkerrecht nur die Wahl zwischen der Er
r ichtung eines neuen souveränen Staates u n d dem Bei t r i t t zu 
einem bestehenden souveränen Staat bietet. Die Prinzipien
deklaration von 1970 deutet selbst weitere Möglichkeiten an, 
indem sie als dr i t te Verwirkl ichungsform des äußeren Selbst
bestimmungsrechts »das Entstehen eines anderen, durch ein 
Volk frei best immten polit ischen Status« nennt. Leider wer
den häufig die Verwirkl ichungsformen des Selbstbestim
mungsrechts m i t dessen Inhal t verwechselt. U m dies zu ver
meiden, wäre es besser, überhaupt n icht v o m Inhalt des Selbst
bestimmungsrechts zu sprechen. I n der Literatur ist dies be
reits deut l ich erkannt worden: »Es k o m m t nur auf die freie 
Entscheidung über den poli t ischen Status an, n icht auf die 
Ausgestaltung dieses Status« . 2 0 Das Selbstbestimmungsrecht 
ist das Recht von Völkern u n d Volksgruppen, frei über ihr po l i 
tisches Schicksal zu entscheiden. Von den drei wicht igen Fra
gen — wer darf wann u n d worüber entscheiden? - w i r d nur die 
erste durch den Begriff selbst beantwortet. Auch diese A n t w o r t 
ist schwierig, w e i l die D e f i n i t i o n von Volk u n d Volksgruppe 
n icht einfach i s t . 2 1 Für die A n t w o r t e n auf die Fragen, wann u n d 
worüber zu entscheiden ist, gibt weder der Begriff des Volkes 
noch derjenige des Selbstbestimmungsrechts irgendeinen A n -
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haltspunkt . Diese A n t w o r t e n müssen aus dem Sinn u n d 
Zweck der Rechtsnorm i m Gesamtzusammenhang des gelten
den Völkerrechts abgeleitet werden. Genau das t u t die Prinzi
piendeklaration von 1970 i n vorsichtiger Weise. Sie deutet an, 
wann das Selbstbestimmungsrecht z u m Tragen k o m m t und 
welche Verwirkl ichungsformen möglich sind. 
Der Z e i t p u n k t der Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht 
darf n icht willkürlich gewählt werden. Eine Bevölkerungs
gruppe darf ihr ruhendes Selbstbestimmungsrecht n icht belie
big aktivieren, u m einen Staat, der seine Pfl ichten erfüllt, m u t 
w i l l i g zu zerstören. Dagegen w i r d eingewendet, dies bedeute i n 
der Praxis, daß eine solche Gruppe so lange warten muß, bis 
sie am Rande der Existenzvernichtung steht und es für Selbst
hi l fe und auswärtige H i l f e zu spät ist. Das Körnchen Wahrheit 
i n diesem Einwand ist offenkundig. Das Völkerrecht verlangt 
i n der Tat Loyalität gegenüber einem Staat, der sich i n Über
e ins t immung m i t den von der Charta der Vereinten Nationen 
u n d der Prinzipienerklärung aufgestellten Standards verhält. 
Es ist also gewissermaßen der polyethnische Staat, der darüber 
entscheidet, ob u n d wann der Z e i t p u n k t k o m m t , i n dem eine 
ethnische Gruppe berechtigt ist, ihr Selbstbestimmungsrecht 
auszuüben. Aber das Völkerrecht überläßt dies n icht der freien 
Entscheidung des betreffenden Staates. Die Geschichte zeigt, 
daß gerade diejenigen Staaten, die Minderhei ten unterdrük-
ken, am lautesten verkünden, sie seien liberal und human. A n 
diesem Punkt mündet das Problem des Selbstbestimmungs
rechts i n das allgemeinere Problem des effektiven völkerrecht
l ichen Menschenrechtsschutzes, nämlich das der internatio
nalen Kontrol le der Beachtung der Menschenrechte durch sou
veräne Staaten. Bereits 1986 schrieb Christ ian Tomuschat: »Es 
kann notwendig sein, eine Bevölkerung gegen ihre eigene Re
gierung zu schützen, die zu einer Mörderbande degeneriert 
i s t . « 2 2 

Bezüglich der Verwirkl ichungsformen besteht bis zu einer ge
wissen Grenze eine Wahlfreiheit . Auch hier ergibt sich die Be
grenzung aus dem Leitprinzip der Beachtung der Menschen
rechte. So ist beispielsweise eine ethnische Gruppe, die i n Aus
übung ihres Selbstbestimmungsrechts einen eigenen Staat auf
baut, n icht berechtigt, kleinere ethnische Gruppen, die i n den 
Grenzen des neuen Staates leben, zu unterdrücken. Dies ist 
das berüchtigte Problem der »Minderheit innerhalb einer M i n 
derheit« oder der »eingeschlossenen Minderheit« . 2 3 Eigentlich 
ist es allerdings überhaupt kein Problem, jedenfalls unter dem 
Aspekt des Selbstbestimmungsrechts. Vielmehr handelt es 
sich hier lediglich u m die Anwendung derselben Rechtsnor
m e n i m kleineren Anwendungsbereich. Doch das führt zu ei
ner Frage, die i n der öffentlichen Diskussion häufig gestellt 
w i r d : Gibt es denn keine quantitative Grenze für die A n w e n 
dung des Selbstbestimmungsrechts? Wer das Völkerrecht n icht 
kennt, hegt die Befürchtung, daß sich alle Staaten i n winzige 
Bruchstücke auflösen. Er erwartet v o m Völkerrecht eine Pro
blemlösung i n der Weise, daß jenseits einer quanti tat iven 
Trennlinie die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts ver
weigert werden darf, oder gar, daß das Selbstbestimmungsrecht 
jenseits dieser Linie w i e durch einen Zauberstab ausgelöscht 
werden könnte. Die Experten wissen, daß das Völkerrecht nie
mals eine solche Grenzlinie ziehen könnte, die nur durch 
quantitative Größen best immt wäre, wie etwa die Zahl der be
troffenen Personen oder die Größe des von ihnen bewohnten 
Gebietes. Aber sie haben von vornherein keine Angst vor der 
sogenannten Explosivkraft des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker. 
Die irrationale Furcht vor der Zerstückelung ist unbegründet. 
Das Völkerrecht hat den schützenden D a m m vor der befürch
teten Flut von Sezessionsansprüchen an geeigneter Stelle, so
zusagen am Oberlauf des Stroms der Geschichte, errichtet. Er 
besteht i n den oben angedeuteten Prinzipien, nach denen sich 
die Beurteilung der Voraussetzungen für die Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts durch jede Gruppe, sei sie groß oder 
k l e i n , r ichtet . Die Frage der »Lebensfähigkeit« einer i n Aus

übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker entstandenen 
selbständigen Einheit taucht erst v ie l später auf. Sie muß ge
stellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Sezession 
theoretisch vorhanden sind, aber der Staat, der dann entstehen 
würde, so k l e i n wäre, daß er n icht aus eigener Kraft existieren 
könnte. I n einem solchen Falle verweisen die Befürworter der 
Unabhängigkeit i n der Regel auf die bereits vorhandenen M i -
krostaaten, die Mitgl ieder der Vereinten Nationen sind, wäh
rend ihre Gegner die Probleme hervorheben, die damit für die 
Mikrostaaten selbst u n d für die internationale Gemeinschaft 
verbunden sind. Vom Standpunkt des Völkerrechts könnte 
man vorsichtig formulieren: 
»Zwar ist noch keine Formel gefunden worden, um für die Zwecke der 
Anwendung des Selbstbestimmungsrechts festzustellen, was »zu klein
ist, aber viele neigen zu der Auffassung, daß eine neue Einheit i n der 
Lage sein sollte, sich selbst zu erhalten und i m zwischenstaatlichen 
Verkehr verantwortlich zu handeln. Denn es wird in zunehmendem 
Maße anerkannt, daß die bloße Existenz und Funktion einer neuen 
Einheit Wertkonsequenzen hat, die über die Grenzen der neuen Ein
heit hinausgehen.«24 

Dagegen darf niemals gesagt werden, eine Volksgruppe müsse 
»groß genug« sein, u m das Selbstbestimmungsrecht z u besit
zen . 2 5 D i e zahlenmäßige Kleinheit einer Gruppe, der das 
Selbstbestimmungsrecht zusteht, gehört zu den Faktoren, die 
i n der Praxis das Spektrum der verfügbaren Verwirkl ichungs
formen des Selbstbestimmungsrechts einschränken, aber sie 
vernichtet n icht das Recht. Wenn die Schaffung eines unab
hängigen souveränen Staates durch Faktoren wie die zahlen
mäßige Kleinhei t der Gruppe ausgeschlossen w i r d , so bleiben 
andere Möglichkeiten für die Verwirkl ichung des Selbstbe
stimmungsrechts . 
Der Ausschluß bestimmter Möglichkeiten ist e in Faktum, 
aber keine Rechtsnorm. Das bedeutet, daß die kle ine Gruppe 
bei der Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts i n freier Ent
scheidung auch die falsche Lösung wählen kann. Das führt zu 
der Frage: Wer schützt die kleine Gruppe vor ihrer eigenen Tor
heit? Wieder kann es nur die Völkerrechtsgemeinschaft sein. 
Auf globaler Ebene ist es die Organisation der Vereinten Nat io
nen, der i n jedem Fall der Vorrang gebührt, w e i l Fragen der 
Selbstbestimmung stets den Frieden und die Sicherheit betref
fen. I n zweiter Linie können regionale Organisationen nütz
l i c h u n d viel le icht sogar effektiver sein; aber sie müssen stets 
unter dem Schirm der Vereinten Nationen tätig werden. Auf 
keinen Fall darf es dem einzelnen Staat überlassen bleiben, z u 
entscheiden, ob eine Gruppe, der das Selbstbestimmungsrecht 
zusteht, sich selbständig machen darf oder n icht . D e n n nach 
der Prinzipienerklärung von 1970 hat jener Staat definitionsge
mäß die Menschenrechte i n schwerer und systematischer Wei
se verletzt. Wäre das n icht der Fall, so käme eine Berufung auf 
das Selbstbestimmungsrecht von vornherein n icht i n Frage. 

Die föderale Lösung 

Aber ist die organisierte Völkerrechtsgemeinschaft einer sol
chen Aufgabe gewachsen? Auf globaler Ebene haben die Verein
ten Nat ionen die Möglichkeit, gemäß den Vorschriften von Ka
pi te l V I I ihrer Charta vorzugehen. Das setzt allerdings voraus, 
daß die Menschenrechtsverletzungen, die zur vorerwähnten 
A k t i v i e r u n g des Selbstbestimmungsrechts führen, als Frie
densbruch oder Friedensbedrohung gemäß Art .39 der Charta 
gebrandmarkt werden. Regionale Organisationen müßten ihre 
Befugnisse i n ähnlicher Weise rechtl ich üxieren. Doch das löst 
noch i m m e r n icht das Problem einer törichten Anwendung 
des Selbstbestimmungsrechts. Bezüglich der Menschenrechts
verletzungen i m allgemeinen ist Tomuschat einen Schritt wei
tergegangen: »Die Weltgemeinschaft sollte i n solchen Fällen 
die volle Regierungsgewalt so lange übernehmen, bis der Z u 
stand des fr iedlichen Zusammenlebens wiederhergestellt 
i s t . « 2 6 Die Tätigkeit der Vereinten Nationen i n Kambodscha 
könnte als Beispiel dienen,- bisher ist dieses Beispiel allerdings 
n icht sehr ermutigend. 
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M a n muß zugeben, daß Völkerrecht u n d internationale Or
ganisation i n dieser Beziehung noch sehr schwach sind. Doch 
deswegen müssen w i r n icht den Begriff der Selbstbestimmung 
zerstückeln oder das Selbstbestimmungsrecht i n willkürlicher 
Weise beschränken. Zwar hat das Völkerrecht für manche der 
m i t der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts verbundenen 
Probleme noch keine Lösung gefunden. Aber m a n kann auch 
darauf hinweisen, daß das Völkerrecht für eine größere Z a h l 
solcher Probleme bereits Lösungen anzubieten hat, einschließ
l i c h des Schutzes von Gruppen, die offensichtl ich zu k l e i n 
sind, u m einen eigenen Staat auf die Dauer zu erhalten. Hier 
ist i n erster Linie der Minderheitenschutz gemeint, der über 
eine respektable Tradi t ion verfügt u n d gegenwärtig auf globa
ler u n d regionaler Ebene verstärkt w i r d . 2 7 Zwischen dem 
Selbstbestimmungsrecht u n d dem Minderheitenschutz gibt es 
einen engen Zusammenhang, der i m Schr i f t tum i m m e r stär
kere Beachtung f i n d e t . 2 8 Zwar darf die Einräumung von M i n 
derheitenrechten niemals als Vorwand für die Verweigerung 
des Selbstbestimmungsrechts dienen. Aber die angemessene 
Berücksichtigung von Minderheitenrechten kann verhindern, 
daß die Situation entsteht, i n der nach der Prinzipienerklärung 
sogar das Sezessionsrecht begründet ist. 
Es gibt noch keinen internationalen Standard des Minderhei 
tenschutzes, aber Art .27 des Internationalen Paktes über bür
gerliche u n d politische Rechte ist zumindest ein Ansatzpunkt . 
Eine wachsende Z a h l von bilateralen Verträgen enthält Vor
schriften über Minderheitenrechte, die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen hat i m Dezember 1992 eine i m Rah
men der Menschenrechtskommission erarbeitete »Erklärung 
über die Rechte von Personen, die zu nationalen oder ethni
schen, religiösen u n d sprachlichen Minderhei ten gehören« 2 9 

angenommen, u n d eine Europäische Volksgruppencharta ist i n 
Vorbereitung. 3 0 Auf der nächsten Ebene kann einer ethnischen 
Gruppe die Autonomie angeboten werden. I n den älteren 
Schriften über das Selbstbestimmungsrecht spielte die terr i to
riale Autonomie eine überragende Rolle als die praktisch ein
zige Alternative zur Abtretung oder Unabhängigkeit. Heute 
w i r d sie i m Zusammenhang m i t einer großen Z a h l von Kon
fliktbereichen genannt. 3 1 Für gemischt bevölkerte Gebiete 
k o m m t die territoriale Autonomie n icht i n Frage. Für sie w u r 
de das Instrument der personalen Autonomie geschaffen u n d 
vor dem Ersten Weltkrieg i n Mähren u n d i n der Bukowina er
folgreich angewendet. 3 2 

D i e föderale Lösung ist aufs engste m i t der Autonomie verbun
den. Sie empfiehlt sich i m m e r dort, wo eine ethnische Gruppe 
i n einem Gebiet lebt, das nach Größe, Lage u n d Ressour
cenausstattung die Mindesterfordernisse für eine föderale Ein
heit erfüllt. Sie kann auch zur Lösung des Problems der »einge
schlossenen Minderheiten« beitragen, w e i l ein Bundesland 
durch seine Verfassung oder durch Landesgesetze die Gruppen
autonomie i m konkreten Fall angemessener garantieren u n d 
ausgestalten kann als es i n der Bundesverfassung möglich wä
re. Flexibilität u n d Anpassungsfähigkeit sind die Stichworte. 
Der Föderalismus entspricht ihnen am ehesten. Es gibt viele 
historische Beispiele für die vielfältige A r t , i n welcher der Fö
deralismus zur Lösung der Probleme polyethnischer Staaten 
verwendet werden k a n n . 3 3 Mit te leuropa hat eine einmalige 
Tradi t ion des Föderalismus, 3 4 aber es bietet auch tragische Bei
spiele für das Versagen u n d den Mißbrauch desselben. 
Der Föderalismus hat i m Zusammenhang der europäischen I n 
tegration eine eminent internationale Bedeutung erhalten. 
Aber er ist n icht auf Europa beschränkt. Es gibt eine globale 
Tendenz zur »permeablen Souveränität<«, i n der sich zukunfts
weisende Entwicklungen des Völkerrechts u n d der internatio
nalen Organisation widerspiegeln. 3 5 So hat das Selbstbestim
mungsrecht keine »gefährlichen u n d zerstörerischen Neben
wirkungen ; denn es kann zu größerer Einheit i n Übereinstim
m u n g m i t den Wünschen des Volkes führen«. 3 6 Schon vor 40 
Jahren wies Eagleton auf die là i sache h i n , daß die Selbstbe
s t i m m u n g »ein zweischneidiger Begriff ist, der sowohl desinte-

grieren als auch einigen k a n n « . 3 7 Bald nach der ersten Verkün
dung des Selbstbestimmungsprinzips durch den US-Präsiden
ten Woodrow Wilson warnte dessen Außenminister Robert 
Lansing, daß es »vielen Ländern Schwierigkeiten bereiten« 
würde. 3 8 Seither ist diese Warnung häufig wiederholt worden. 
Die Geschichte scheint den Warnern Recht zu geben. Aber bei 
näherer Betrachtung zeigt sich, daß das Leid über die Völker 
n icht durch die ordnungsgemäße Ausübung des Selbstbestim
mungsrechts gebracht wurde, sondern durch die Verweigerung 
dieses Rechts. U n d die juristische Analyse zeigt, daß nur dieje
nigen polyethnischen Staaten Schwierigkeiten bekommen, die 
ethnische Gruppen unterdrücken. D i e richtige Anwendung 
des Selbstbestimmungsrechts i n Übereinstimmung m i t den 
überragenden Zie len der Charta der Vereinten Nationen - Frie
de u n d Menschenrechte - gefährdet weder die internationalen 
Beziehungen noch die Existenz von Staaten. Es gibt ke in »föde
rales Selbstbestimmungsrecht«. Der Föderalismus ist nur eine 
Form der Verwirk l i chung dieses Rechts. U n d i n vielen Fällen 
stellt sich vie l le icht heraus, daß er nur ein Übergangsstadium 
i n dem langen Prozeß der Selbstbestimmung ist, der zu einer 
größeren Einheit führt. Aber gerade deshalb gehört er zu den 
zukunftsweisenden Aspekten des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker. 
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Demokratie als Rechtsanspruch? 
Zu den inneren Aspekten des Rechtes auf Selbstbestimmung 

JEAN S A L M O N 

I. Die klassische Sichtweise: ein rein externes Recht 

Die historische Entwicklung 

Über lange Ze i t war es herrschende Lehre, daß es sich bei dem 
Recht auf Selbstbestimmung u m ein rein politisches Konzept 
ohne rechtlichen Gehalt handele. Diese Auffassung galt vor 
dem Zwei ten Weltkrieg ungeachtet der Tatsache, daß es die 
Deklarat ion der bolschewistischen Revolutionsregierung von 
1917 über das Recht der europäischen w i e der kolonisierten 
Völker auf Freiheit oder die 14 Punkte Präsident Wilsons aus 
dem Jahre 1918 u n d auch einige praktische Anwendungen des 
Nationalitätenprinzips i n den Friedensverträgen nach dem Er
sten Weltkrieg gab. Erst während des Z w e i t e n Weltkriegs und 
danach waren einige grandlegende Dokumente auch m i t völ
kerrechtlicher Bedeutung versehen. So verpflichteten sich die 
Unterzeichner der At lant ik -Charta v o m 14.August 1941, »das 
Recht aller Völker, die Regierungsform zu wählen, unter der 
sie leben wollen« zu achten, u n d sie sprachen sich dafür aus, 
daß die souveränen Rechte u n d die Selbstregierung der Völker, 
denen diese gewaltsam entrissen wurden, wiederhergestellt 
werden. D i e Charta der Vereinten Nationen führt i n A r t i k e l 1 
Ziffer 2 das Z i e l auf, »freundschaftliche, auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung u n d Selbstbestim
m u n g der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Natio
nen zu entwickeln«. Eine konkrete Anwendung dieses Grund
satzes w i r d i n der UN-Char ta n icht vorgenommen, abgesehen 
von einer Bezugnahme i m Kapitel X I I i n A r t . 76 b z u m Treu
handsystem, wo die Förderang der »fortschreitende(n) Ent
w i c k l u n g zur Selbstregierung oder Unabhängigkeit« dieser H o 
heitsgebiete sowie die »frei geäußerten Wünsche« ihrer Bevöl
kerung angesprochen werden. Doch galt dieses Prinzip noch 
i m m e r nicht als Bestandteil völkerrechtlicher D o k t r i n e n ; zu
meist wurde es ausschließlich dem Bereich der Pol i t ik zuge
rechnet. 
Erst i n den sechziger Jahren k a m es i m Zuge der fortschreiten
den Entkolonisierung zu einem Durchbrach des Grandsatzes 
der Selbstbestimmung. Die am 14.Dezember 1960 von der 
15.UN-Generalversammlung verabschiedete Resolution 1514 
(XV) über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder u n d Völker 1 bekräftigte das Recht auf Selbstbestim
m u n g unzweideutig; es bezeichnete die »Unterwerfung von 
Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft u n d Ausbeu
tung« als »eine Verleugnung der Grandrechte des Menschen«, 
als »der Charta der Vereinten Nationen entgegen(stehend)« 
und als Behinderung der »Förderung von Frieden u n d Zusam
menarbeit i n der Welt«. A l l e n Völkern wurde das Recht auf 

Selbstbestimmung zugesprochen; »kraft dieses Rechts bestim
m e n sie frei ihren polit ischen Status«. 
Die Entschließung 1541 (XV) der Generalversammlung v o m 
15.Dezember I960 2 kodifizierte die Grundsätze der Ausübung 
des Rechts auf Selbstbestimmung für die damals noch zahlrei
chen 'Gebiete ohne Selbstregierung'; sie legte fest, daß die 
Selbstbestimmung eines Gebietes durch dessen Unabhängig
keit , durch Integration i n einen Staatsverband oder durch freie 
Assoziierung m i t einem solchen v e r w i r k l i c h t werden kann. 
Die beiden letztgenannten Alternat iven hätten auf »einer 
freien u n d f re iwi l l igen Entscheidung der Völker des betreffen
den Gebietes« zu beruhen. 3 

Einige Jahre später erfolgte eine völkerrechtliche Kodif izierung 
gleichlautend i n zwei Vertragswerken: Die beiden von der U N -
Generalversammlung Ende 1966 verabschiedeten u n d Anfang 
1976 für ihre Vertragsparteien i n Kraft getretenen Internationa
len Menschenrechtspakte enthalten i n i h r e m A r t i k e l 1 i n Ab
satz 1 jeweils die folgende Best immung: 
»Alle Volker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses 
Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten 
in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.« 
Schließlich widmete noch die m i t Entschließung 2625JXXV) 
der Generalversammlung v o m 24.Oktober 1970 angenomme
ne 'Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten i m Sinne der Charta der Vereinten N a t i o n e n ' 4 - e in 
Markste in i n der Geschichte des Völkerrechts jener Jahre -
dem Grandsatz der Gleichberechtigung u n d Selbstbestim
m u n g der Völker einen ganzen Abschnit t . 

Eingrenzung des Begriffs >Völker< 

Zugegebenermaßen beruhen die oben erwähnten Texte auf ei
ner mehrdeutigen u n d eingeschränkten D e f i n i t i o n von 'Volk«. 
Zunächst e inmal decken diese Dokumente sowohl Staatswe
sen - die m i t den Völkern gleichgesetzt werden - als auch 
nichtstaatliche Kollektive ab. Die Gremien der Vereinten Na
t ionen u n d die Staatenpraxis haben zudem m i t Bl ick auf die er
ste Kategorie für die zweite einen sehr eng umgrenzten Begriff 
von >Volk< geschaffen; er umfaßt nämlich ausschließlich die 
drei folgenden Gruppen: 
- Völker unter kolonialer Herrschaft ( in der Hauptsache Ge

biete ohne Selbstregierang sowie solche unter dem Treu
handsystem), 

- Völker unter fremder Besetzung u n d 
- Völker unter rassistischen Regimes. 
Dieser Ausschließlichkeitsanspruch wurde i n unzähligen Re
solutionen der Generalversammlung i m m e r wieder wieder-
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